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D TUM t 3. Aprit Z0t0

Frage,n ftr den Monat April20l0

Ihre am 09.04.2010 im Bundeskanzleramt eingegangene sch,riftliche Frage Nr- 4/44

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre schriftliche Frage

4/44: ,, Welche Schlussfolgerungan zieht die Bundesregierr.rng aus de,n aktuellen linae-
rungen im Bulgarischen,,Genetically Modified Organisms Act" zum Schutze der
gentechnik&eien Landwirtschaft, Imkerei und von Schutzgebieten hinsichtlich der
Vecankenrng solche,r Abstandsregelungen ar:ch im deutschen Gentechnikrecht zur
Sicherung der Schutzgüter nach $ I des Gentechnikgesetzes?'.

beantworte ich wie folgt:

Die von Bulgarien erlassenen Regelungen zur Festlegung von Schutzradien um bestimmte

Gebiae sind - soweit diese Regelungen auf C-rrund von Presseberichteo der Bundesregierung
bekannt sind - nach vorläufiger Einschätzung mit den Vorgaben des europälschen Rechts

nicht vereinbar. Eine Verankerung solcher Abstandsregelungen im deutschen Gentechnikecht
ist deshalb nicht möglich-

Grundsätzlich haben nach Artikel 22 der Richtlinie 2001/18/EG Zulassungen von GVO eine

EU-weite Geltung und der freie Verkehr mit zugelassänen GVO darf von den Mitgliedstaaten

nicht behindert werden.
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SETTE 2VON 2
Ein generelles Anbauverbot in einsrn Radius von 30 km um Naturschutzggbiete ohne Rück-
sicht auf konlrae Beeintriichtigungsmöglichkeiten gemessen am Schutzziet kann aus dem

EU-Naturschutaecht nicht hergeleitet werden und v€rstößt somit gegen die EU-

Freisetzungsricht linie.

Nationale Maßnahmer; die das Fwrktionieren des gemeinsamen Binnenmarhs beeinträchti,
gen könnerq sind der Komrnission vorab zu notifizieren. Arrs diesem Grund hätte Bulgarien
die Gesetze a.u Gentechnikfreiheit vor Erlass notifizieren müssen, was nicht geschehen ist.

Die unterlassene Notifizierung stellt deshalb einen Verstoß gegen EU-Recht dar.

Mit teundlichen GnifJen
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